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sches und internationales Sozialrecht 

A. Vorbemerkung 

Die Entstehung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 
Sozialrecht geht zurück auf eine Anregung, die der Präsident des Bundessozial
gerichts, Prof. Dr. Georg Wannagat, im Jahre 1972 der Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften e. V. unterbreitet hat. Im Jahre 1974 wurde 
die Errichtung einer auf zunächst fünf Jahre befristeten Projektgruppe für 
internationales und vergleichendes Sozialrecht beschlossen, deren Konstituierung 
mit der Bestellung von Prof. Dr. Hans F. Zacher zum Leiter am 1.3.1975 begann 
und die am 1. 3. 1976 mit fünf hauptamtlichen wissenschaftlichen Mitarbeitern 
ihre Tätigkeit aufnahm (75.2)1. Seit dem 1. 1. 1980 wird die Projektgruppe 
entsprechend einer Empfehlung der Geisteswissenschaftlichen Sektion des 
Wissenschaftlichen Rates der Max-Planck-Gesellschaft und der Beschlüsse des 
Senats der Max-Planck-Gesellschaft vom 14. 3. 1979 und 20. 5. 1979 als 

1 S. a. Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft, 1976, S. 633 ff. 
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166 Bernd Schulte und Hans F. Zacher 

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht mit Sitz in 
München fortgeführt 2. 
Der Ablauf der befristeten Projektgruppen-Phase und die Konstituierung des 
Instituts sind ein Anlaß, Entstehungsgeschichte, Werdegang, Erfahrungen und 
erste Ergebnisse dieser spezifischen Form der institutionalisierten Forschung auf 
dem Gebiet des ausländischen und internationalen Sozialrechts zusammenfas
send darzustellen und zu dokumentieren. Eine als Anhang beigefügte Bibliogra
phie der Publikationen der Projektgruppe bzw. des Instituts und seiner Mitar
beiter, auf die auch im folgenden Text Bezug genommen wird3, soll Auskunft 
geben über die seit 1975 veröffentlichten Arbeiten. 

B. Rückblick: Projektgruppe für internationales und 
vergleichendes Sozialrecht 

I. Notwendigkeit der institutionell organisierten Forschung auf 
dem Gebiet des ausländischen und internationalen 
Sozialrechts 

Beim gegenwärtigen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung spielt die soziale 
Sicherheit für die Befindlichkeit des einzelnen wie der Gruppen, in denen er lebt, 
eine entscheidende Rolle. Soziale Sicherheit schützt vor Einkommensausfall bei 
Krankheit und Invalidität, ersetzt fehlendes Einkommen bei Arbeitslosigkeit und 
im Alter und dient generell dazu, Mißverhältnisse zwischen Bedarf en einerseits 
und Einkommen und Unterhalt andererseits auszugleichen. Neben diese Rolle 
der sozialen Sicherheit als Garant, sei es des Existenzminimums, sei es des 
erworbenen wirtschaftlichen und sozialen Lebensstandards durch die Gewäh
rung monetärer Einkommensersatzleistungen sowie medizinischer und anderer 
Behandlungs-, Betreuungs- und Pflegeleistungen tritt immer stärker eine diesen 
begrenzten Sicherungsauftrag überschreitende Funktion. Sie kann mit Entfal
tungshilfe, Vermittlung von Chancengleichheit - allgemeiner: sozialer Förde
rung - umschrieben werden. 
Sozialrecht ist die rechtliche Entsprechung des vorstehend beschriebenen 
Auftrages sozialer Sicherung, Hilfe und Förderung, den die staatlichen Gemein
schaften in den entwickelten Ländern haben, und dessen Übernahme und 
Erfüllung den Ländern, die sich in der Entwicklung befinden, in immer stärkerem 
Maße von ihren Bevölkerungen abverlangt wird. Sozialrecht ist „zur Norm 
verfestigte" staatliche Sozialpolitik4. Sozial recht muß deshalb auch stets auf dem 
Hintergrund der Sozialpolitik verstanden werden. 

2 S. a. Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft, 1980, S. 756 ff. 
3 S. Anh.; die in Klammer gesetzten Zahlen verweisen auf die Positionen der im Anhang 

abgedruckten Bibliographie. Im Text und in den Fußnoten werden lediglich die Forschungs
vorhaben durch Nennung des Bearbeiters hervorgehoben, die nicht in der Bibliographie 
aufgeführt werden. 

4 Helmar Bley, Sozialrecht, 3. Aufl., Frankfurt 1980, S. 41. 
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Der Bedeutung des Sozialrechts im nationalen Bereich steht ihre internationale 
Bedeutung nicht nach. 
In dem Maße, in dem das Sozialrecht und die Sozialpolitik die Befindlichkeit des 
Menschen im Rahmen des nationalen Rechts, der nationalen Gesellschaft und 
des nationalen Gemeinwesens prägen, wächst das Interesse an der Lösung der 
sozialrechtlichen Probleme, die mit dem Wechsel des nationalen Raumes - durch 
Wechsel des Wohnsitzes, des Aufenthalts oder des Arbeitsplatzes, durch 
Auslands- oder Wanderarbeit, durch Reisen usw. - verbunden sind. Sozial-
Kollisionsrecht wird zu einer Determinante der Freizügigkeit. Und der wachsen
den Verantwortung der Staaten für die soziale Lage ihrer Bürger entspricht die 
wachsende Verantwortung der Völkerrechtsgemeinschaft für die Sozialpolitik 
der Staaten und auch für das soziale Gefälle zwischen den Staaten. Das zeigt sich 
in engeren, homogenen Gemeinschaften wie den supranationalen Europäischen 
Gemeinschaften anders als in weiteren, heterogenen wie den Vereinten Natio
nen. Aber das Soziale ist hier wie dort von wesentlicher Bedeutung. 
Die Beschäftigung mit dem ausländischen und internationalen Sozialrecht hat 
aber auch eine Funktion für das nationale Recht. Die Kenntnis ausländischer 
Sozialrechtsordnungen und der Vergleich des nationalen Sozialrechts mit dem 
ausländischer Staaten kann dazu beitragen, das Problembewußtsein zu schärfen, 
ein tieferes Verständnis für das eigene Recht zu gewinnen und die Palette 
möglicher sozialrechtlicher Problemlösungen zu bereichern und zu verfei
nern. 
Dem so evidenten Interesse an der Wissenschaft vom nationalen und interna
tionalen Sozialrecht und an der Sozialrechtsvergleichung steht weltweit ein 
verbreiteter Mangel an der Pflege dieser Wissenschaften gegenüber. Unter den 
möglichen Gründen seien hier vier hervorgehoben: erstens die Jugend des 
Sozialrechts; zweitens der stete Wandel seiner Bedingungen, Inhalte und 
Wirkungen; drittens die politische Relevanz; und viertens der eminent interdis
ziplinäre, praxis- und realitätsbezogene Charakter der sozialrechtlichen Arbeit. 
Die Jugend des Sozialrechts bedeutet, daß ihm nicht die Tradition und Kultur der 
meisten anderen Rechtsgebiete zukommt. Der stete Wandel erschwert es, 
bleibende Ergebnisse zu erzielen und große Linien zu zeichnen. Die politische 
Relevanz läßt es den Gruppen und Parteien, die in der Sozialpolitik eine wichtige 
Manövriermasse sehen, zuweilen nicht geraten erscheinen, das alternative 
Denken freier Wissenschaft zu Wort kommen zu lassen. Der vielfältige 
Realitätsbezug endlich des Sozialrechts bedingt, daß Sozialrechtswissenschaft 
sinnvoll und gültig nur interdisziplinär und im Austausch mit der Praxis (der 
Politik, der Administration, der Gerichte - vor allem aber: der Betroffenen) 
betrieben werden kann (76.1, 79.33). Das erfordert einen ungewöhnlichen 
Aufwand nicht nur an (personellen, sächlichen und finanziellen) Mitteln. Es 
verlangt auch ein ungewöhnlich hohes Maß an Kooperation, Geduld und Energie 
der beteiligten Wissenschaftler. Alles zusammen - und sicher noch vieles mehr -
hat dazu geführt, daß die Pflege des nationalen wie des internationalen 
Sozialrechts und der Sozialrechtsvergleichung international einen großen Rück
stand gegenüber den anderen Bereichen des nationalen und internationalen 
Rechts und der Rechtsprechung aufweist (s. für den Zustand der nationalen 
Sozialrechtswissenschaft: 76.3; 79.18; 79.33). 
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Für die internationale (auslandsrechtliche und rechtsvergleichende) Arbeit 
bringt der multidisziplinäre Charakter des Sozialrechts eine zusätzliche Schwie
rigkeit mit sich. Die disziplinaren Schwerpunkte dessen, was als sozialrechtliche 
Forschung angesehen wird, wechseln von Land zu Land. Einer vergleichsweise 
sehr stark juristisch ausgerichteten Befassung mit Fragen der sozialen Sicherung 
und Förderung in der Bundesrepublik Deutschland steht beispielsweise in 
Großbritannien ein in erster Linie außerjuristisch, stark soziologisch orientiertes, 
eigenständiges, interdisziplinär angelegtes Fach Social Administration gegen
über. In den sozialistischen Ländern wird das Sozialrecht traditionell dem 
Arbeitsrecht zugerechnet. In den USA und den skandinavischen Ländern fällt 
das, was in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Sozialrechts 
Gegenstand wissenschaftlicher Befassung ist, in erster Linie in den Aufgaben
bereich von Ökonomen und Sozial Wissenschaftlern. Allerdings ist in den 
genannten Ländern in verstärktem Maße das Bemühen erkennbar, die Fragen 
der sozialen Sicherung und Förderung auch juristisch anzugehen. Indiz dafür ist 
z. B. in „westlichen" Ländern die Zunahme der Zahl der juristischen Lehrbü
cher, sonstigen Publikationen und Zeitschriften, die sich mit Sozialrecht („social 
security law", „social welfare law") befassen. In den sozialistischen Ländern wird 
dem Sozialrecht nach und nach eine eigenständige Stellung teils innerhalb des 
Arbeitsrechts, teils neben ihm zuerkannt. Diese Veränderungen erleichtern es 
dem Sozialrechtler und Sozialrechtsvergleicher zwar, den kompetenten 
Gesprächspartner im Ausland auszumachen. Insgesamt aber bleibt die Last, daß 
die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Sozialpolitik (der sozialen Sicherung 
und Förderung) und auch des Sozialrechts von Land zu Land unterschiedlich 
liegen. 
Das gilt nicht nur im disziplinaren Sinne. Es gilt auch in einem organisatorischen 
Sinne. Forschung in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und in Univer
sitäten ist ja nicht die einzige Möglichkeit, sozialpolitische und sozialrechtliche 
Forschung zu betreiben. In vielen Ländern findet sich sozialrechtliche Forschung 
vor allem im Rahmen von Ministerien, Sozialversicherungsträgern, Gewerk
schaften, anderen Verbänden usw. Solche „operationale" Forschung ist von 
außen oft nicht einmal zugänglich; häufig werden ihre Ergebnisse auch nicht nach 
außen mitgeteilt. Von daher ist das Feld sowohl der nationalen sozialrechtlichen 
Arbeit als auch der internationalen sozialrechtlichen (sozial-völkerrechtlichen, 
sozial-kollisionsrechtlichen, sozial-rechtsvergleichenden) Arbeit extrem unein
heitlich und unübersichtlich. Weltweit gibt es kein wissenschaftliches Institut, das 
sich ausschließlich mit Fragen des ausländischen und internationalen Sozialrechts 
befaßt. Natürlich gibt es eine Reihe von Einzelpersönlichkeiten sowie einige 
Einrichtungen (zumeist Universitätsinstitute), die sich auch mit Fragen des 
ausländischen Sozialrechts und der Sozialrechtsvergleichung beschäftigen und 
deswegen als Kooperationspartner für einschlägige Forschungsarbeiten in 
Betracht kommen. Aber sie sind weder nach ihrem Zweck noch nach ihrer 
Ausstattung darauf angelegt, mehr als Einzelstudien zu leisten oder mehr als 
persönliche Begegnung zu bieten. 
Das wurde auch von den Organen der Max-Planck-Gesellschaft gesehen (s. dazu 
auch 75.1). Desgleichen wurde die Notwendigkeit, eine selbständige Forschungs
einrichtung für internationales Sozialrecht und Sozialrechtsvergleichung zu 
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schaffen, von den Teilnehmern eines Expertengesprächs bejaht, das am 17. 10. 
1975 in München stattfand. Vertreter von Universitäten, Forschungsinstituten, 
Verwaltung, Justiz und Verbänden diskutierten dabei unter Leitung des Initia
tors des Instituts, des Präsidenten des Bundessozialgerichts, Prof. Dr. Georg 
Wannagat, den möglichen Aufgabenbereich der zu errichtenden Forschungsein
richtung und machten Vorschläge für die Auswahl der zu betreuenden Länder 
und exemplarisch zu bearbeitenden Sachthemen (75.3). Da jedoch, wie vorste
hend aufgezeigt, der Forschungsbereich eines derartigen Instituts weder organi
satorisch-institutionell noch konzeptionell-methodisch in einer Weise ausgeprägt 
war, daß von vornherein nur die Errichtung einer dauerhaften, der Größe nach an 
den bestehenden juristischen Max-Planck-Instituten ausgerichteten Einrichtung 
sinnvoll erschienen wäre, entschied sich die Max-Planck-Gesellschaft im Jahre 
1974 zunächst für eine kleinere, befristete Lösung in Gestalt einer Projektgruppe 
(75.2). Erst nachdem die Projektgruppe mehrjährige Erfahrungen gesammelt 
hatte, entschlossen sich die zuständigen Organe der Max-Planck-Gesellschaft, 
die Projektgruppe in ein Max-Planck-Institut für ausländisches und internatio
nales Sozialrecht umzuwandeln5. 

II. Tätigkeit der Projektgruppe für Internationales und 
Vergleichendes Sozialrecht (1.3.1976-31.12.1979) 

1. Aufgabe der Projektgruppe 

Es war von vornherein klar, daß es nicht Aufgabe der Projektgruppe sein konnte, 
binnen fünf Jahren das internationale und vergleichende Sozialrecht oder auch 
nur einen begrenzten räumlichen oder sachlichen Ausschnitt desselben aufzuar
beiten. Wie die Projektgruppe für Laserforschung6 und die Projektgruppe für 
Psycholinguistik7, die entsprechend konzipiert wurden, hatte die Projektgruppe 
für internationales und vergleichendes Sozialrecht den Auftrag, Grundlagen für 
die Entscheidung der Frage zu erarbeiten, ob und in welcher Weise innerhalb 
oder auch außerhalb der Max-Planck-Gesellschaft in der Zukunft auf Dauer 
sinnvoll auf dem Gebiet der Sozialrechtsvergleichung und des internationalen 
Sozialrechts geforscht werden könne. Das vom Leiter der Projektgruppe 
erarbeitete und von den zuständigen Gremien der Max-Planck-Gesellschaft 
gebilligte Konzept (75.1) sah vor, durch exemplarische, schwerpunktartig 
konzentrierte Arbeiten Grundlagen für die Bestimmung der Ziele, Organisa
tionsformen, Techniken und Methoden der weiteren Forschung zu gewinnen. 
„Exemplarisch" hieß in diesem Zusammenhang, daß einerseits gewisse Länder 
und Organisationen systematisch („flächig") bearbeitet werden, andererseits 
eine Reihe bestimmter Sachfragen für diese Länder aufgegriffen und vertieft 
behandelt werden sollten (s. unter 3.3.). 
Um diese Aufgabe zu erfüllen, waren fünf Jahre vorgesehen, ein Zeitraum, der 
auch noch den Entscheidungsprozeß innerhalb der Gremien der Max-Planck-

5 S. oben zu Anm. 2. 
6 Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft, 1976, S. 68 u. 1980, S. 571 ff. 
7 Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft, 1976, S. 68 ff. u. 1980, S. 342 ff. 
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Gesellschaft über die Arbeiten der Projektgruppe und ihre Zukunft einschließen 
sollte. Tatsächlich lagen zwischen der Aufnahme der Arbeiten der Projektgruppe 
(März 1976) und ihrer Umwandlung in ein Institut (Januar 1980) nur knapp vier 
Jahre. 

2. Personelle Zusammensetzung der Projektgruppe 

Das wissenschaftliche Personal bestand aus dem Leiter und fünf wissenschaftli
chen Mitarbeitern8. Die Projektgruppe arbeitete von Anfang an sowohl hinsicht
lich der zu betreuenden Länder und Organisationen wie auch der thematischen 
Arbeitsschwerpunkte exemplarisch in der Weise, daß im Grundsatz jeder der 
hauptamtlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Länder und eine Organisa
tion „flächig" betreute und zugleich ein Thema in möglichst enger Verknüpfung 
mit seinen Ländern und seiner Organisation bearbeitete. 
Sowohl der Leiter der Projektgruppe als auch alle wissenschaftlichen Mitarbeiter 
waren von Haus aus Juristen, ein Umstand, der angesichts der Inter- und 
Multidisziplinarität des Sozialrechts besonderer Rechtfertigung bedarf. Sie muß 
in zweierlei Aspekten gesehen werden. Der eine Aspekt ist die „Nullpunkt-
Situation", in der die Projektgruppe ihre Arbeiten aufnahm. Nennenswerte 
Vorerfahrungen lagen nicht vor. Methoden waren nicht erarbeitet. So erschien 
die innere disziplinare Homogenität des wissenschaftlichen Personals der 
Projektgruppe als eine minimale Voraussetzung, um nicht daran zu scheitern, 
daß sich die Schwierigkeiten des Gegenstandes mit den Schwierigkeiten inter
disziplinärer Kooperation multiplizierten. Der zweite Aspekt war der, daß der 
inter- und multidisziplinäre Charakter sozialrechtlicher Arbeit viele Dimensio
nen hat. Innerhalb der Jurisprudenz spielen eine Fülle von Rechtsgebieten in die 
sozialrechtliche Arbeit herein (Arbeitsrecht, Familienrecht, Steuerrecht, Ver
waltungsrecht, Verfassungsrecht usw.). Außerhalb der Jurisprudenz werden die 
Bedürfnisse der Kooperation endlos (Wissenschaft von der Sozialpolitik, Öko
nomie, Versicherungswissenschaft, Soziologie, spezielle Soziologien, Wirt
schafts- und Sozialgeschichte, Sozialphilosophie usw.). Endlich wäre noch darauf 
Wert zu legen, auch die verschiedenen Praxisbereiche (Sozialpolitik, Sozialver
waltung, Rechtsprechung, Verbände, Betroffene usw.) einzubeziehen. Die 
kleine Projektgruppe wäre also mit dem Versuch multidisziplinärer Zusammen
setzung größere Gefahr disziplinarer Einseitigkeit gelaufen als mit dem klaren 
juristischen Ansatz, der von vornherein mit umfassender Offenheit für möglichst 
viel interdisziplinäre Kooperation verbunden war. Die so gegebene immense 
Nachfrage nach fremd-disziplinarer Bereicherung wurde - ganz abgesehen von 
der Literatur - über Gastvorträge und Gastwissenschaftler, über die Teilnahme 
an Kongressen, über vielfältige Mitarbeit in Gremien und Organisationen, vor 
allem aber über die Colloquien befriedigt, welche die Projektgruppe jährlich 
veranstaltete. 

8 Leiter der Projektgruppe war Prof. Dr. Hans F. Zacher. Als wissenschaftliche Mitarbeiter waren 
Michael Faude, Dr. Gerhard Igl, Dr Bernd Schulte, Thomas Simons und Dr. Peter Trenk-
Hinterberger an der Projektgruppe tätig. Ab 1977 kam - aus Mitteln der Thyssen-Stiftung 
finanziert - Peter A. Köhler hinzu. Diese Mannschaft blieb bis Anfang 1980 unverändert. Das 
nichtwissenschaftliche Personal bestand 1976 aus 10, 1979 schließlich aus 13 Mitarbeitern. 
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Neben dem eigentlichen wissenschaftlichen Personal waren es vor allem 
Stipendiaten9 und sonstige auswärtige Gäste 1 0 , die durch ihre Diskussionsbereit
schaft, die Vermittlung weiterer Kontakte, sowie insbesondere durch ihre 
eigenen, in der Projektgruppe durchgeführten Arbeiten zu deren „Output" im 
weiteren Sinne beigetragen haben, sei es durch öffentliche Vorträge und Artikel 
(77.7, 80.5), die zum Teil auch in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der 
Projektgruppe entstanden sind (79.19, 80.13), oder durch umfangreiche Arbei
ten, die während des Aufenthaltes bei der Projektgruppe begonnen bzw. 
weitergeführt oder beendet wurden11. Diese Personen sind heute wichtige 
„Außenposten" des Instituts. 
Im Mai 1977 berief der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft einen Fachbeirat 
für die Projektgruppe12. Seine satzungsgemäße Aufgabe war es, die Projektgrup
pe bei der Zielsetzung und Durchführung ihrer Forschungsarbeiten zu beraten 
und Relevanz, Effizienz und Erfolg der Forschungsvorhaben in Berichten an den 
Präsidenten zu beurteilen. 

3. Arbeit der Projektgruppe 

3.1. Information über den Stand der Forschung auf dem Gebiet des 
ausländischen und internationalen Sozialrechts 

Zu den ersten Aufgaben der Projektgruppe gehörte es, zu ermitteln, welche 
Personen, Institute und sonstige Stellen im In- und Ausland über Informationen 
zum ausländischen und internationalen Sozialrecht verfügen, auf diesem Gebiet 
selbst tätig sind und möglicherweise für eine intensivere Kooperation in Betracht 
kommen. Naturgemäß standen dabei zunächst die Länder und Organisationen im 
Vordergrund, die Gegenstand der exemplarischen Schwerpunktarbeit waren. Im 
Laufe der Zeit wurden jedoch auch andere Länder und Organisationen in das 
Kontaktnetz einbezogen. Dabei ging es nicht allein um die Frage, festzustellen, 

9 An deutschen Stipendiaten und wissenschaftlichen Hilfskräften waren im Lauf der Zeit tätig: 
Dr. Juliane Gönci, Rolf Haberkorn, Armin Hörz, Peter A. Köhler, Peter Kr agier, Franz 
Schallmeier, Peer Stappert, Philipp Wilfort. 
An ausländischen Stipendiaten waren tätig: Dr. Heinz Barta (Innsbruck), Rosalind Brooke-Ross 
(London), Osafo K. Egblomassé (Togo), Dr. Konstantinos Kremalis (Athen), Prof. Jef van 
Langendonck (Leuven/Belgien), Prof. Hans Mohr (Toronto), Prof. Anthony Ogus (Newcastle 
upon Tyne), Dominique Rivain (Paris), Yves Saint-Jours (Paris), Prof. Pasquale Sandulli 
(Perugia), Dr. Felix Schmid (St. Gallen), Ashley M. Wilton (Newcastle upon Tyne). 

10 Folgende Gäste hielten sich für längere Zeit an der Projektgruppe auf: Prof. Herbert Szurgacz 
(Wroclaw), Prof. Manabu Uemura (Tokio). 

11 So führte Anthony I. Ogus während seines Forschungsaufenthaltes an der Projektgruppe für 
internationales und vergleichendes Sozialrecht in München seine Arbeiten an dem mit E. M. 
Barendt verfaßten und im Jahre 1978 erschienenen „The Law of Social Security" zu Ende, 
arbeitete Rosalind Brooke als Stipendiatin der Projektgruppe u. a. an ihrem „Law, Justice and 
Social Policy", London 1979. In diesem Buch fanden die im Rahmen der Projektgruppe 
geführten Diskussionen um Sozialrecht und Sozialpolitik im Vergleich zwischen der Bundesre
publik Deutschland und Großbritannien unter besonderer Berücksichtigung der sehr unter
schiedlichen Rolle des Rechts ihren Niederschlag. 

12 Mitglieder des Fachbeirats der Projektgruppe waren: Prof. Dr. Helmut Meinhold (Frankfurt); 
Prof. Dr. Eugen Pusic (Zagreb); Dr. Johannes Schregle (Genf); Prof. Dr. Theodor Tomandl 
(Wien); Prof. Dr. Georg Wannagat (Kassel). Prof. Wannagat wurde vom Fachbeirat zu seinem 
Vorsitzenden, Prof. Meinhold zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
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wer wo wie ausländisches und internationales Sozialrecht wissenschaftlich 
betreibt oder für die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet von Nutzen 
sein kann, sondern auch darum, zu ermitteln, welcher Bedarf an Information und 
wissenschaftlicher Betätigung im Ausland und auch bei den internationalen und 
supranationalen Organisationen gesehen oder befriedigt wird. Korrespondenzen 
und Gespräche mit auswärtigen Experten und Institutionen, Gastvorträge in der 
Projektgruppe, Reisen zu einschlägigen Organisationen und Institutionen sowie 
in die Länder, auf denen der Schwerpunkt der auslandsrechtskundlichen und 
rechtsvergleichenden Arbeit lag, sowie abermals die Colloquien der Projekt
gruppe dienten dazu, diese Vorbedingungen für eine sinnvolle wissenschaftliche 
Tätigkeit zu schaffen. Der außerordentliche Arbeitsaufwand, der dazu notwen
dig war, entzieht sich der Darstellung. 
Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang auch die von den Bibliotheks
mitarbeitern wie von dem wissenschaftlichen Personal geleistete Arbeit im 
Zusammenhang mit dem Aufbau einer interdisziplinär und international ange
legten Bibliothek. 

3.2. „Sozialrecht" als Forschungsgegenstand 
Eine scheinbar vordergründige, dennoch aber unerläßliche Voraussetzung für 
die Arbeiten der Projektgruppe war es, die begrifflichen Grundlagen ihrer Arbeit 
sowohl intern als auch für die Verständigung mit ihren ausländischen Gesprächs
partnern zu schaffen. Dazu diente die Einholung von Informationen über die 
unterschiedliche Verwendung von Begriffen wie „Sozialrecht", „Sozialpolitik", 
„soziale Sicherheit" im In- und Ausland und deren wissenschaftliche Auswer
tung. Über alle Hilfe zur Verständigung hinaus wurde so - nicht zuletzt durch 
eine inzwischen fertiggestellte und auch gedruckt vorliegende Dissertation (81.4) 
- ein semantischer Zugang zu den vielfältigen Begnîîsinhalten von „Sozialrecht" 
sowie Aufschlüsse über seinen Stellenwert und Funktionswandel in der jeweili
gen Sozial- und Rechtsordnung gesucht. Die vorstehend angesprochene Arbeit 
griff Ansätze auf, die bereits zuvor in einer Reihe von Veröffentlichungen zu 
dieser Thematik formuliert worden waren (78.30, 78.33, 79.29, 79.33), und 
entwickelte diese in erster Linie in Form einer Beschreibung und Analyse der 
einschlägigen rechtswissenschaftlichen Literatur historisch und rechtsverglei
chend (Frankreich, Schweiz) fort. 
Die Projektgruppe hat ihren eigenen Arbeiten bewußt einen „offenen", d. h. 
definitorisch nicht geschlossenen, gleichsam „unvollständigen" Sozialrechtsbe
griff zugrunde gelegt, um sich nicht durch die Verwendung eines zu konkreten 
Begriffs den Zugang zu den Besonderheiten der einzelnen Sozialrechtsordnun
gen zu verschließen. Dieser Verzicht auf begriffliche Präzision entspricht den 
Erfordernissen des funktionalen Rechtsvergleichs, der ein bewußtes Zurücktreten 
hinter die positivrechtliche Regelung verlangt, um vom Sachproblem und seiner 
rechtlichen Ordnungsnachfrage her die Vergleichsarbeit zu betreiben (77.8). 
Allerdings wird ein Mindestmaß an begrifflicher Konkretheit, das aus Verstän
digungsgründen unabdingbar ist, dadurch gewährleistet, daß über den Begriff der 
„sozialen Sicherheit", der als „Recht der sozialen Sicherheit" den Kernbereich 
des Sozialrechts ausmacht, international ein weitgehender, nicht zuletzt auf 
entsprechenden internationalen Konventionen (UNO, Internationale Arbeitsor-
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ganisation) fußender Konsens besteht. „Soziale Sicherheit" meint Schutz gegen 
elementare Not und - auch darüber hinaus - gegen Einbrüche in die wirtschaft
liche Existenz, wobei sich die Technik der sozialen Sicherheit in erster Linie an 
den als „sozialen Risiken" begriffenen typischen bedarfsauslösenden Situationen 
Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Invalidität, Alter, Tod des Ernährers, Arbeits
losigkeit usw. orientiert. Während der durch diese sozialen Risiken abgegrenzte 
Bereich der sozialen Sicherheit als Mindeststandard sozialer Sicherung „ver
bürgt" oder doch zumindest als zu verwirklichende Zielvorstellung anerkannt ist 
(76.2,78.19), gibt es jenseits dieser Zone, insbesondere in dem Bereich, den man 
in der Bundesrepublik Deutschland mit den termini soziale Hilfe und Förderung 
bzw. sozialer Ausgleich bezeichnen kann (z. B. Ausbildungsförderung, Berufs
förderung, Familienlastenausgleich, Wohnungsbeihilfe, Eingliederung Behin
derter usw.), in den verschiedenen Ländern ein breites Spektrum unterschiedli
cher Zielsetzungen und -Verwirklichungen. Diese sind allenfalls insofern auf 
einen gemeinsamen Nenner zu bringen, als sie im Sinne eines sozialpolitischen 
Sozialrechtsbegriffs Recht sind, das von einer sozialpolitischen Aufgabe wesent
lich bestimmt ist, wobei diese sozialpolitische Aufgabe als Sicherung eines 
menschenwürdigen Daseins für alle, Abbau von Wohlfahrtsunterschieden und 
Aufhebung bzw. Milderung von Abhängigkeitsverhältnissen umschrieben wer
den kann (78.30, 78.33). 

3.3. Der Sozialrechtsvergleich 
Das Attribut „vergleichend" in ihrem Namen, dessen unkorrekte Verwendung -
Recht „vergleicht" nicht - nur aus dem Bestreben heraus erklärt werden kann, 
dem Attribut „international" ein die Rechtsvergleichung in besonderer Weise 
bezeichnendes Pendant an die Seite zu stellen, wies der Projektgruppe die 
Rechtsvergleichung als zentrale Aufgabe zu. Im Sinne des schon erwähnten 
exemplarischen Vorgehens wurde versucht, durch die Konzentration auf einige 
Länder und Themen fruchtbare Ansätze dafür zu schaffen. Freilich wurde das 
erstrebte Ziel - rechtsvergleichende Studien über die ausgewählten Themen für 
die ausgewählten Länder - nicht immer (zum Teil auch: noch nicht) erreicht. Oft 
blieb es, was die Länder anlangt, bei auslandsrechtlichen Studien, oft auch, was 
die Themen anlangt, bei vorrechtlichen oder nationalen Problemerörterun
gen. 

3.3.1. Die Länder 
3.3.1.1. Die Schwerpunktländer 
Als Schwerpunkte wurden Länder von unterschiedlichem Entwicklungsstand 
und Gesellschaftssystem und unterschiedlicher Rechtskultur ausgewählt. 
Zugleich aber wurde dafür Sorge getragen, daß die Auswahlländer auch für den 
Sozialrechtsvergleich hinreichend zugänglich waren. Um Probleme und Lösungs
ansätze einzubeziehen, die sich von den hiesigen deutlich unterscheiden, wurden 
nicht nur Länder aus dem Bereich der Europäischen Gemeinschaft bzw. -
allgemeiner - aus dem Kreis der westlichen Industriestaaten ausgewählt, sondern 
auch aus dem Kreis der sozialistischen Staaten Osteuropas und aus der „Dritten 
Welt". Die Auswahl umfaßte Algerien, die Deutsche Demokratische Republik, 
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Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Kenia, Mexiko, Peru und die 
UdSSR, Die genannten Länder wurden sowohl „literarisch", d. h. durch Studium 
der erreichbaren Literatur und sonstigen schriftlichen Unterlagen, wie auch 
durch Auslandsaufenthalte, Tagungsbesuche u. a. seitens der zuständigen Sach
bearbeiter in Hinblick auf Informationsbeschaffung und den Aufbau persönli
cher Kontakte zu einheimischen Wissenschaftlern, Angehörigen der Sozialver
waltung, Verbänden etc. erschlossen. 
Diese in erster Linie auslandskundliche Tätigkeit fand in zum Teil ausführlichen 
Darstellungen des Rechts der sozialen Sicherheit einiger in besonderer Weise im 
Mittelpunkt der Arbeit stehender Länder ihren Niederschlag. So wurden 
Arbeiten zum Recht der sozialen Sicherheit der Deutschen Demokratischen 
Republik (77.1, 78.2, 81.1), Frankreichs (77.2, 77.6, 78.4), Großbritanniens 
(78.11,78.15,78.17, 80.13), Italiens (78.22,78.23) und Mexikos (77.15,77.16) 
erstellt. Anhand von Literaturübersichten wurde der Frage nachgegangen, wie 
sich das Recht der sozialen Sicherheit und die Sozialpolitik einzelner Länder in 
der in diesen Ländern selbst veröffentlichten Literatur widerspiegeln (77.3, 
77.12, 79.25). 

3.3.1.2. Weitere Länder 
Jedoch beschränkten sich die Interessen und Arbeiten nicht auf diese Länder. 
Eine Reihe anderer Länder wurde mehr oder weniger intensiv einbezogen. Dies 
geschah einmal durch Studienreisen (in die skandinavischen Länder, nach USA 
usw.), die zum Ziel hatten, die aufgrund der begrenzten personellen Kapazität 
unvermeidliche Beschränkung auf die genannten exemplarischen Länder jeden
falls in Hinblick auf die Erschließung von Kontakten, Informationsquellen und 
Kooperationsmöglichkeiten auszubauen. Zum anderen boten Studien, die im 
Auftrage und in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen angefertigt 
wurden, sowie bestimmte sozialrechtliche Entwicklungen, die im Zusammen
hang mit der sachthematischen Arbeit standen, Anlaß, sich dem Sozialrecht von 
Ländern zuzuwenden, die nicht schwerpunktartig in die Arbeit der Projektgrup
pe einbezogen waren. Schließlich wurde der Kontakt mit derartigen Drittländern 
durch Wissenschaftler, die sich als Gast bei der Projektgruppe aufhielten, 
vertieft. Belgien (77.7, 78.20), Brasilien (78.27), Griechenland (80.5), die 
Niederlande (79.19), Polen, Österreich und die Schweiz (78.9, 78.10, 81.4) 
zählen zu den Ländern, die auf diese Weise zumindest punktuell, d. h. für 
einzelne Aspekte und Teilbereiche ihrer Sozialrechtsordnung bearbeitet worden 
sind. Weitere Länder - insbesondere fast alle übrigen westeuropäischen Staaten 
- wurden im Rahmen der Befassung mit Fragestellungen, die den Vergleich 
verschiedener Systeme sozialer Sicherheit (78.19) oder die Mitgliedstaaten einer 
internationalen Organisation insgesamt betrafen (79.13, 80.9), mit berücksich
tigt. 

3.3.2. Die Themen 
3.3.2.1. Die Schwerpunktthemen 
Die Sachthemen, die mit besonderem Schwergewicht auf den genannten, für die 
Rechtsvergleichung exemplarisch ausgewählten Ländern bearbeitet wurden, 
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sind zum einen so konzipiert worden, daß die Arbeit an ihnen ermöglichte, 
Gegenstände, Techniken, Strukturen sowie Ziel- und Wertvorstellungen der 
jeweiligen nationalen Sozialrechtsordnungen möglichst umfassend zu erschlie
ßen. Auf der anderen Seite sollte auch der Vielseitigkeit und Multidisziplinarität 
des Sozialrechts als solchem in der Weise Rechnung getragen werden, daß viele 
und unterschiedliche soziale Risiken bzw. Lagen, soziale Gruppen, Soziallei-
stungsarten, sozialpolitische Problemkreise u. a. erfaßt wurden. Vor allem aber 
sollten sie dazu dienen, verschiedene methodische Ansätze des Sozialrechtsver
gleichs experimentell zu versuchen. 
Als vertieft zu behandelnde Sachthemen wurden so in Angriff genommen: 
- das soziale Risiko des langfristigen Gebrechens (grundsätzliche Fragestellung: 
die Bewältigung bestimmter sozialer Risiken) 
- die soziale Sicherung von Autoren und Künstlern (grundsätzliche Fragestel
lung: die soziale Sicherung bestimmter Personengruppen) 
- die Rechtsstellung des Sozialarbeiters (grundsätzliche Fragestellung: die 
Funktion sozialer Organisationen und der Angehörigen bestimmter sozialer 
Berufe) 
- die Kategorien des Verschuldens und der Verursachung als Voraussetzungen 
und Ausschlußgründe für sozialrechtliche Ansprüche und Pflichten (grundsätz
liche Fragestellung: die Zuordnung von Risiken und Verantwortlichkeiten 
mittels herkömmlicher juristischer Kategorien) 
- das Sprachproblem als sozialrechtliche Frage (grundsätzliche Fragestellung: 
die Berücksichtigung sozial relevanter Unterschiede bzw. Behinderungen beim 
Zugang zum Sozialrecht). 
Das Thema „Das soziale Risiko des langfristigen Gebrechens" erfuhr eine 
besondere Aktualisierung im Zusammenhang mit den Verhandlungen der 
Sozialrechtlichen Abteilung des 52. Deutschen Juristentages (Wiesbaden, 
19.-22. 9. 1978), die sich mit der Fragestellung beschäftigte: »Empfiehlt es sich, 
soziale Pflege- und Betreuungsverhältnisse gesetzlich neu zu regeln?" Da sowohl 
der Vorsitzende dieser Abteilung {Zacher) wie ihr Schriftführer {Igt) von der 
Projektgruppe gestellt wurden, lag es nahe, die sachthematischen Arbeiten zum 
„sozialen Risiko des langfristigen Gebrechens" auf die vom Juristentag behan
delte Fragestellung zu konzentrieren. Auf diesem Hintergrund entstanden 
mehrere Veröffentlichungen, die sich mit der Problematik der „sozialen Pflege-
und Betreuungsverhältnisse" auseinandersetzten (78.5, 78.6, 78.7, 79.7, 79.8, 
79.15). Diese Thematik wurde auf der Sozialgerichtsverbandstagung 1981 in 
Mainz weiter vertieft. Auch die Arbeiten, die sich mit der künftigen Gestaltung 
des Heimvertrages sowie mit der Frage befassen, ob das zivilrechtliche Vertrags
verhältnis des Heimbewohners zum Heimträger besonders geregelt werden 
sollte, behandeln Teilaspekte dieses Sachthemas (79.9, 79.11, 80.4, 81.2). 
In einer Dissertation über „Selbstverantwortung und Solidarverantwortung im 
Sozialrecht" wird die Rolle der Rechtskategorie „Verschulden" zunächst für das 
deutsche Sozialrecht untersucht13. Zugleich soll mit dieser Arbeit Boden für 
einen späteren Rechtsvergleich gelegt werden, der von der dann bereits anhand 
des deutschen Sozialrechts illustrierten Erkenntnis ausgehen kann, daß „Ver-

13 Autor dieser Arbeit ist Michael Faude; s. Fn. 8. 
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schulden" im Sozialrecht einen Inbegriff von Zurechnungskriterien meint, die 
eine Balance zwischen kollektiver Solidarität (z. B. des Sozialverbandes Sozial
versicherung4) und personeller Verantwortung herzustellen suchen. Unter
schiedliche Techniken, z. B. verschuldensabhängige Ausnahmetatbestände oder 
präkludierende Tatbestandsbeschreibungen dienen dazu, diesen Zuordnungskri
terien Geltung zu verschaffen. Gerade in einer Zeit, in der das Sozialleistungs-
system in besonderer Weise finanziellen Zwängen ausgesetzt ist, richtet sich die 
Aufmerksamkeit des Gesetzgebers und der Verwaltung auf die Herstellung der 
angesprochenen Balance. Zum Themenschwerpunkt „Die Kategorien des Ver
schuldens und der Verursachung als Voraussetzungen und Ausschlußgründe für 
sozialrechtliche Ansprüche und Pflichten" liegt ferner eine von einem Stipendia
ten der Projektgruppe verfaßte Arbeit vor, die anhand der Judikatur des 
Reichsversicherungsamtes in Unfallversicherungssachen (1884-1914) Entste
hung und Funktion der sog. „Theorie der wesentlichen Bedingung" behandelt 
und den Weg vom früheren zivilen, industriell/gewerblichen Haftpflichtrecht zur 
öffentlich-rechtlichen Gefährdungshaftung der Arbeiter-(Unfall-)Versicherung 
nachzeichnet14. 
Das Thema „Die Rechtsstellung des Sozialarbeiters" wurde - nach theoretischen 
Vorarbeiten - für Lateinamerika im Rahmen einer im Auftrage des Bundesmi
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Konrad-Adenauer-
Stiftung erstellten Studie über das Entwicklungsprojekt „Lateinamerikanisches 
Zentrum für Sozialarbeit (Centro Latinoamericano de Trabajo Social)" in Lima 
und seinen Zweigstellen in Mexiko und Kolumbien empirisch bearbeitet15. Zwei 
Dissertationen, in denen dasselbe Thema für England1 6 und Frankreich17 

behandelt worden ist, sind inzwischen fertiggestellt. Die Lage der Sozialarbeit 
und der Sozialarbeiter wurde auf diese Weise für ausgewählte lateinamerikani
sche und europäische Länder untersucht, wobei die unterschiedlichen gesell
schaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen Sozialarbeit und 
Sozialarbeiter jeweils stehen, auch einen völlig andersartigen methodischen 
Zugang erforderlich machten. Dadurch wurde die Notwendigkeit, im Hinblick 
auf den methodischen Ertrag der Vergleichsarbeit Länder von unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung und Entwicklungsstand in die Arbeit der Projektgruppe 
einzubeziehen, nachdrücklich unterstrichen. Freilich ist die Quellen- und 
Literaturlage in den Entwicklungsländern unerhört viel schwieriger als in 
entwickelten Ländern. Vielschichtige Rechtstraditionen nötigen ebenso zu 
zusätzlicher Vorsicht wie soziale, ökonomische und kulturelle Eigenarten. Auch 
klaffen Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit noch weiter auseinander, als dies in 
entwickelten Industriestaaten der Fall ist, so daß dem „law in books" dort eine 
sehr viel geringere Bedeutung zukommt als in den entwickelten Ländern. Für 
Algerien sind diese Probleme bereits in Teilstudien bearbeitet worden (79.5, 
80.3). 
Das Thema „Die soziale Sicherung von Autoren und Künstlern" greift die 
Problematik der sozialen Sicherung spezifischer Gruppen - hier der Kulturschaf -

14 Autor dieser Arbeit ist Heinz Barta; s. Fn. 9. 
15 Autor dieser - noch nicht veröffentlichten - Studie ist Peter Trenk-Hinterberger; s. Fn. 8. 
16 Rolf Haberkorn, Die Rechtsstellung des Sozialarbeiters in England; s. Fn. 9. 
17 Armin Hörz, Die Rechtsstellung des Sozialarbeiters in Frankreich; s. Fn. 9. 
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fenden - auf, die sich in spezifischer Weise in den hochentwickelten Industrie
staaten stellt, welche bereits über ein weitgehend geschlossenes Netz der sozialen 
Sicherheit verfügen. Hier geht es im Hinblick auf den sachlichen Anwendungs
bereich der sozialen Sicherheit darum, den Leistungsschutz zugunsten der bereits 
gesicherten Personen weiter zu verbessern. In bezug auf den personellen 
Anwendungsbereich stellt sich das Problem, Gruppen, die aus historischen oder 
aber auch aus technischen Gründen - insbesondere wegen der mangelnden 
Anpassungsfähigkeit der „Technik" der Sozialversicherung - nicht dem nahezu 
die gesamte Bevölkerung umfassenden System der sozialen Sicherheit angehö
ren, aus sozialpolitischen Gründen nun endlich auch einzubeziehen. In der 
Bundesrepublik Deutschland hat der Gesetzgeber sich mit dieser Frage im 
Zusammenhang mit dem Entwurf eines Künstlersozialversicherungsgesetzes 
(77.10, 80.8) auseinandergesetzt. In Frankreich existiert bereits eine entspre
chende gesetzliche Regelung. Innerhalb der UNESCO und der Internationalen 
Arbeitsorganisation sowie auf europäischer Ebene (Europarat, Europäische 
Gemeinschaften) gibt es Bestrebungen, die darauf abzielen, die Generalisierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit gerade in Ansehung der Angehörigen der 
Kulturberufe (Kulturschaffenden) auch international voranzutreiben, und zwar 
nicht zuletzt auch aus kulturpolitischen Erwägungen. Im Rahmen einer Studie für 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist der Versuch unternom
men worden, für die Mitgliedstaaten der E G die Probleme der rechtlichen 
Ausgestaltung der sozialen Sicherheit der Kulturschaffenden im Rahmen einer 
Erörterung der sozialen Probleme, der rechtlichen Fragestellungen sowie der 
Modelle und Lösungsansätze aufzuzeigen (80.9). 
Das Thema „Das Sprachproblem als sozialrechtliche Frage" wurde wegen der 
Vielzahl und der Komplexität seiner Aspekte, die zudem bislang in den 
Vergleichsländern auch nur höchst bruchstückhaft als juristisches Problem 
artikuliert worden sind, in einen spezifisch verfahrensrechtlichen Kontext 
gerückt und wird im Wege einer Dissertation unter dem Arbeitstitel „Der 
Ausgleich sozialer Nachteile im Verfahren zur Erlangung von Sozialleistungen" 
weiterverfolgt. In einem Vergleich der Rechtsordnungen der Bundesrepublik 
Deutschland und Italiens wird die Stellung (Eigenberechtigung, Beratung und 
Vertretung durch Dritte u. a.) des Leistungsberechtigten und -empfängers im 
sozialrechtlichen Verfahren der beiden Länder untersucht. Die Problematik wird 
unter anderem an der psychiatrischen Versorgung exemplifiziert. 

3.3.2.2. Weitere Themen 
Neben diesen sachthematisch angelegten rechtsvergleichenden Untersuchungen 
stehen Arbeiten, die eine Art Systemvergleich versuchen (78.19) oder, durch die 
Aufgabenstellung bedingt, eher auslandsrechtskundliche Darstellungen der 
Rechtslage in mehreren Ländern in bezug auf bestimmte Fragen sind. Exempla
risch dafür ist eine Studie, die von Mitarbeitern der Projektgruppe im Auftrag des 
Europarates zur Höhe der Sozialhilfeleistungen in den Mitgliedstaaten des 
Europarates erstellt worden ist (79.13). 
Eine Vielzahl von weiteren Themen wurde im Laufe der Zeit zusätzlich 
aufgegriffen. Es handelt sich dabei weithin um Fragestellungen, die gegenwärtig 
eine gewisse Aktualität genießen, sei es in der Bundesrepublik Deutschland oder 



178 Bernd Schulte und Hans F. Zacher 

in einer der ständig betreuten ausländischen Sozialrechtsordnungen. Die Bear
beitung solcher aktueller Themen war für die Mitarbeiter der Projektgruppe eine 
reizvolle Ergänzung zu der Arbeit an den anderen, eher grundlegenden, 
„zeitlosen" Themen. Sie ist auch in besonderer Weise dazu geeignet, Kontakte, 
welche die Projektgruppe gerade in ihrer Anfangsphase suchen mußte, zu 
erschließen und die Bereitschaft Dritter (z. B. der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften, des Europarats), mit der Projektgruppe bzw. heute mit dem 
Institut zusammenzuarbeiten, zu fördern. 
Auf diese Weise wurde etwa die Neugestaltung der psychiatrischen und psycho
somatischen Versorgung, die gegenwärtig in einer Reihe von Ländern auf der 
Tagesordnung steht, Gegenstand von Veröffentlichungen. In Italien ist durch das 
Gesetz n. 180 von 1978 eine Reform der Psychiatrie (80.15, 80.16) auf den Weg 
gebracht worden, die über ihren eigentlichen Anwendungsbereich hinaus 
deshalb besonderes Interesse beanspruchen kann, weil sie eingebettet ist in eine 
grundlegende Umgestaltung des Gesundheitswesens, die zur Schaffung eines 
Nationalen Gesundheitsdienstes geführt hat. Diese spezifische Ausprägung eines 
„universalistischen", d. h. die gesamte Bevölkerung umfassenden Systems der 
sozialen Sicherheit soll sämtliche Strukturen, Funktionen und Tätigkeitsbereiche 
umfassen, die der Erhaltung und Wiederherstellung der physischen und psychi
schen Gesundheit dienen. Die Neugestaltung des italienischen Gesundheitswe
sens soll darüber hinaus auch ein Mittel dazu sein, dem in allen Industriestaaten 
zu verzeichnenden rasanten Anstieg an Ausgaben für die Funktion „Gesund
heit" zu begegnen. Die veränderte Sicht des Problems der Gesundheit und - auf 
dem Gebiet der Psychiatrie - der psychischen Erkrankung, wie sie sich in der 
italienischen Reformdiskussion und -gesetzgebung widerspiegelt, kann auch bei 
der Erörterung dieser Problematik in der Bundesrepublik Deutschland hilfreich 
sein. Die Diskussion, die der im Juli 1978 vom Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes über den 
Beruf des Psychotherapeuten ausgelöst hat, zeigt Alternativen in exemplarischer 
Weise auf: an die Stelle einer Reform der psychotherapeutischen Versorgung 
tritt hier das Konzept eines neuen Heilberufs, der zu den vorhandenen 
„Behandlern" (Ärzten) hinzutreten und auf diese Weise den insbesondere durch 
die Psychiatrie-Enquête aus dem Jahre 1975 offenbar gemachten Defiziten in der 
psychotherapeutischen Versorgung der Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenwirken soll (78.21). Diese Diskussion um die Zukunft der 
psychotherapeutischen Versorgung - zugespitzt auf den „Psychotherapeuten" 
als neuen Heilberuf - ist insoweit auch von einem übergreifenden sozialrechtli
chen Interesse, als eine Zukunftsaufgabe auf dem Gebiet der Gesundheitsver
sorgung darin besteht, die Rollen der Behandler - z. B. Arzt (Zahnarzt) und 
Psychotherapeut - , die der selbständigen oder unselbständigen Behandlungshel
fer - z. B. Masseur, Krankengymnast einerseits, medizinisch-technischer Assi
stent andererseits - , wie die der Sachleistenden - z. B. Apotheker, Zahntechni
ker, Optiker - , die allesamt Leistungen im Rahmen der Krankenpflege 
erbringen, gegeneinander sowie gegenüber den Sozialleistungsträgern - z. B. den 
Krankenkassen - abzugrenzen (79.23). In diesen Kontext gehört auch die 
aktuelle Auseinandersetzung um die Frage, ob die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht nur verpflichtet sind, den Versicherten die zur 
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medizinischen Versorgung gehörigen Dienst- und Sachleistungen zu verschaffen, 
sondern auch das Recht haben, sie selber zu erbringen (Eigenleistungsbefugnis) 
(80.20, 80.25, 80.26). 
Weitere Themen wurden durch die Stipendiaten und Gäste in die Arbeit der 
Projektgruppe bzw. des Instituts eingebracht. Unter anderem ist ein Habilita
tionsvorhaben zu nennen, das sich ausgehend vom griechischen Recht unter 
Hereinnahme der Erfahrungen und Konzepte des deutschen und österreichi
schen Rechts mit den Koordinationsproblemen befaßt, die zwischen Sozialver
sicherungsrecht und Arbeitsrecht bestehen18. Gerade weil das - verglichen mit 
dem Sozialrecht - national und international mehr entwickelte Arbeitsrecht nicht 
zu den eigentlichen Arbeitsbereichen der Projektgruppe bzw. des Instituts 
gehört, verdient diese Thematisierung der Verzahnung von Arbeits- und 
Sozialrecht besondere Beachtung. Die Untersuchung der Wechselbeziehungen 
arbeitsrechtlicher und sozialrechtlicher Normen1 9 ist nicht nur von großer 
praktischer Bedeutung, sondern wegen der dadurch angestrebten grundsätzli
chen Klärung der im Schnittfeld von Arbeits- und Sozialrecht liegenden Fragen 
auch geeignet, einen Beitrag zum Abbau des vielbeschworenen dogmatischen 
Defizits des Sozialrechts (76.1, 76.3, 79.18, 79.33) zu leisten. 
Diese im Vergleich zu anderen, dogmatisch durchgebildeten Rechtsgebieten 
(z. B. Zivilrecht, Strafrecht) mangelnde dogmatische Durchdringung des Sozial
rechts findet beispielsweise in der „fachständigen" Unterbewertung des Sozial
rechts ihren Ausdruck, die sich unter anderem darin niederschlägt, daß im Jahre 
1979 nicht weniger als 13 juristische Fakultäten bzw. Fachbereiche keine einzige 
irgendwie dem Sozialrecht (dem Recht der sozialen Sicherheit, dem Sozialver
sicherungsrecht) ausdrücklich gewidmete Hochschullehrerstelle aufwiesen 
(79.30). Die Sozialrechts Wissenschaft ist eben immer noch in der Entwicklung 
begriffen (79.33). Das stellt die Sozialrechtsvergleichung vor das besondere -
gegenüber der Vergleichung auf anderen Rechtsgebieten zusätzliche - Problem, 
daß die nationale juristische Diskussion der für den Rechtsvergleich notwendigen 
Auffindung und Formulierung des vorrechtlichen Problems meist nicht oder nur 
unzulänglich vorgearbeitet hat. Darum waren die zahlreichen Untersuchungen 
notwendig, die zum deutschen Sozialrecht durchgeführt wurden. Aufsätze zum 
Sozialstaatsprinzip (77.19, 77.23, 78.32), zu den sozialen Grundrechten (77.18, 
79.34), zum Sozialgesetzbuch (76.3, 76.5, 76.6, 77.21, 79.28, 79.32), zum 
Sozialrecht allgemein (76.1, 78.30, 78.31, 78.33, 79.29), zur Sozialhilfe (79.20), 
sowie schließlich zu den Bezügen von Sozialrecht und Sozialpolitik (80.21, 80.22, 
80.23) und sozialer Marktwirtschaft (80.24) dienten auch als „Einstieg" in 
künftige rechtsvergleichende Arbeiten, so etwa für den neuen Arbeitsschwer
punkt „Sozialhilfe/Welfare Systems", der gegenwärtig in Form eines „Vergleichs 
der Fürsorgesysteme der Bundesrepublik Deutschland und Großbritanniens" 
und im Rahmen einer Studiengruppe des Europarates - „Co-ordinated Social 
Research Fellowships Programme on Social Assistance Benefits, in Cash and in 

18 Konstantinos Kremalis (Athen), Koordinationsprobleme infolge der Wechselwirkungen zwi
schen Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht (Arbeitstitel). 

19 S. a. Martin Binder, Das Zusammenspiel arbeits- und sozialrechtlicher Leistungsansprüche -
dargestellt anhand fünf wichtiger Tatbestände der Nichtarbeit - , Wien 1980. 
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Kind in the Various Council of Europe Member States and in Finland44 - in 
Angriff genommen worden ist. 
Damit ist die Vielzahl der Themen, mit denen man sich in der Projektgruppe 
befaßt hat, natürlich nicht erschöpft. Die anderen Abschnitte dieses Berichts 
geben weitere Hinweise, desgleichen die angefügte Bibliographie. Aber auch 
darüber hinaus wurden im Rahmen von Vorträgen 2 0 und Colloquien in der 
Projektgruppe, durch auswärtige Vorträge von Mitgliedern der Projektgruppe, 
bei der Mitarbeit in Organisationen und Gremien usw. viele weitere Themen 

20 Folgende Vorträge fanden - in chronologischer Abfolge - in der Projektgruppe bzw. im Institut 
statt: 
Michel Fromont, Der soziale Wohnungsbau in Frankreich; Heinz Scholler, Behinderte und 
Rehabilitation in afrikanischen Ländern; Heinrich Vogel, Sozialpolitik in der Sowjetunion; Jef 
van Langendonck, Entwicklungstendenzen der Sozialen Sicherheit in Belgien; Gert Raeithel, 
Sozialpolitik und soziale Gerechtigkeit in Nordamerika; Rudolf Birk, Tarifverträge über 
Sozialleistungen in rechtsvergleichender und internationaler Sicht; Rudolf Vollmer, Britische 
Sozialpolitik in der Krise; Walter Karberg, Die Rolle des Sozialarbeiters in afrikanischen 
Entwicklungsländern; Rupert Scholz, Sozialarbeit und effektive Sozial Verwaltung; Manabu 
Uemura, Das japanische Rentenversicherungsrecht; Werner Ruf, Der Weg der algerischen 
Entwicklung; T. E. Chester, Gesundheitspolitik als globales Problem; Anthony Ogus, Recent 
developments in British Social Security Law; Oleg W. Salkowsky, Sozialpolitik in der 
Sowjetunion; Manfred Jaspersen, Betriebliche Altersversorgung in der Bundesrepublik, der 
Schweiz, den USA und Mittelamerika; Reinhard Peterhoff, Sozialistische Sozialpolitik in Polen; 
Siegfried Mampel, Die Funktion des volkseigenen Betriebes in der allgemeinen Sozialpolitik der 
DDR; Wolf gang Seiffert, Probleme des Rechtsvergleichs zwischen Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung am Beispiel BRD - DDR (insbesondere im Bereich des Wirtschafts-, 
Arbeits- und Sozialrechts); Klaus Westen, Probleme der Einbeziehung sozialistischer Staaten in 
rechtsvergleichender Arbeiten; Carmelo Mesa-Lago, Social Security in Latin America: Pressure 
Groups, Stratification, and Inequality; Kurt Jantz, Wertkonflikte im Recht der Sozialen 
Sicherheit; L. J. M. de Leede, Die Eigenart der niederländischen Sozialversicherung; Joachim 
Voss, Gewerkschaften, Regierung, Parteien - Ein Vergleich der Arbeits- und Sozialpolitik in 
den Vereinigten Staaten und Großbritannien; Herbert Szurgacz, Die Funktion des volkseigenen 
Betriebs in der Sozialpolitik der Volksrepublik Polen; Klaus Sieveking, Methodische Fragen des 
Sozialrechtsvergleichs zwischen der BRD und der DDR am Beispiel des Sozialhilferechts 
(Sozialfürsorge); Willi Erl, Erfahrungen mit Sozialarbeit in Lateinamerika; Arthur Duning, A 
Social Work Educator Abroad - Close Encounters in the Third World; E. Alf andari, La 
conception française de l'action sociale (Die französische Konzeption der „action sociale"); G. 
M. J. Veldkamp, Die Kodifikation des Sozialrechts in den Niederlanden; W. Haase, Die 
Internationale Arbeitsorganisation nach dem Austritt der USA; Rosalind Brooke, The Reform 
of Legal Services in the United Kingdom; Volkmar Gessner, Empirische Rechtsforschung im 
Ausland - Probleme des Rechtsvergleichs beim Zugang zu sozialwissenschaftlichen Daten; 
Stephan Leibfried, Sozialhilfevergleich zwischen den USA und der Bundesrepublik unter 
besonderer Berücksichtigung der Carter'schen Sozialhilfereform; Hans Pfaffenberger, Verglei
chende Sozialarbeitswissenschaft - Probleme und Methoden; H. Hof, Zur Problematik der 
Seuchengesetzgebung - dem wichtigsten Teil der Gesundheitsgesetzgebung - in Togo, einem 
westafrikanischen Entwicklungsland; Konstantinos Kremalis, Die Sozialversicherung in Grie
chenland; Ashley M. Wilton, The Welfare State in Retreat: British Social Security Reforms 
1980; Günter Witzsch, Sozialpolitik und Sozialrecht in Kenia; Carla de Leonardis, L'organisa
tion des services sociosanitaires en Italie - exemplifiée sur les aspects sociaux de la nouvelle loi 
pour les enfants handicapés; Peter Thullen, Finanzierungsverfahren der sozialen Kentenversi
cherung im internationalen Vergleich; J. J. M. van der Ven, Sozialrecht und Menschenbild -
Bemerkungen zum Rechtsvergleich zwischen den Kulturkreisen; Eberhard Eichenhof er, Die 
rechtliche Behandlung der Kurzarbeit - von individual- zu sozialrechtlichen Lösungsansät
zen. 
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erörtert oder doch in Betracht gezogen und diskutiert. Auf die Colloquien sei im 
folgenden intensiver eingegangen. 

3.3.3. Die Methode der Rechtsvergleichung 
Um die konkret-exemplarische auslandsrechtskundliche und rechtsvergleichen
de Arbeit allgemein-theoretisch zu ergänzen, wurde im Jahre 1976 ein Collo
quium zum Thema „Methoden des Sozialrechtsvergleichs" durchgeführt (77.8). 
Praktiker aus unterschiedlichen Tätigkeits- und Erfahrungsbereichen sowie 
Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen aus dem In- und Ausland referier
ten aus ihrer jeweiligen Sicht über bestimmte Aspekte des Generalthemas und 
diskutierten anschließend mit den Mitarbeitern der Projektgruppe und einem 
Kreis kompetenter Gäste. Die Referate hatten zum Gegenstand „Probleme und 
Problemlösungen des wissenschaftlichen Sozialrechtsvergleichs" (van Langen-
donck), „Das internationale Sozialrecht (Kollisionsrecht/Konfliktsrecht) als 
Hilfe für den Sozialrechtsvergleich" (von Maydell), „Erfahrungen der interna
tionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialarbeit und ihre Ergebnisse 
für die Ziele und Methoden des Sozialrechtsvergleichs" (Pusic), „Die Erfahrun
gen bei der internationalen Zusammenarbeit der Sozialversicherungen und die 
Frage der Vergleichbarkeit der nationalen Rechtsordnungen" (Wanders), „Die 
Erfahrungen bei der Kontrolle der Durchführung internationaler Sozialrechts
abkommen und die Ziele und Methoden, insbesondere die Kategorien des 
Sozialrechtsvergleichs" (van der Veri), „Die Erfahrungen bei der supranationa
len Harmonisierung von Sozialrecht und die Ziele, Methoden, insbesondere die 
Kategorien des Sozialrechtsvergleichs" (Jantz), sowie „Die Erfahrungen bei der 
sozialrechtlichen Beratung von Entwicklungsländern und die Methoden des 
Sozialrechtsvergleichs, insbesondere der Vergleich zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern" (Echterhölter)21. Ziel des Colloquiums war es, die weite 
Kluft zwischen Praxis der Sozialrechtsvergleichung - im Sinne praktisch betrie
bener Sozialrechtsvergleichung - einerseits und Reflexion über ihre methodolo
gischen Voraussetzungen und Besonderheiten andererseits ein wenig zu verrin
gern. Erreicht wurden eine Bestandsaufnahme dessen, was an Methodischem 
bislang erarbeitet ist und als „Fundus" für die sozialrechtsvergleichende Arbeit 
zur Verfügung steht - gleichsam auf der „Habenseite" - , sowie ein genaueres 
Wissen um die noch offenen methodischen Probleme und damit eine nähere 
Bestimmung des „methodologischen Debets". 
Das Neben- und Miteinander von inter- und supranationalem Sozialrecht 
einerseits und den nationalen Sozialrechtsordnungen andererseits - von Zacher 
auf den Nenner der Begegnung von horizontaler und vertikaler Rechtsverglei
chung gebracht (78.28) - war Gegenstand des zweiten Colloquiums der 
Projektgruppe im Jahr 1977 zum Thema „Sozialrechtsvergleich im Bezugsrah
men internationalen und supranationalen Rechts". Blumenwitz („Rechtsverglei-

21 Vgl. zu diesem Colloquium die Berichte von Heinz Barta, Methoden des Sozialrechtsvergleichs, 
in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung 21 (1977), 1, S. 75 ff., und Reinhard 
Wieczorek, Tagungsbericht: Methoden des Sozialrechtsvergleichs, in: Viertel Jahresschrift für 
Sozialrecht (VSSR) 4 (1976), 2-3, S. 287 ff. Vgl. auch die Rezension des Colloquium-Bandes 
„Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs" (Hg.: Hans F. Zacher), Berlin 1977 von 
Norbert Henke, in: Zeitschrift für Sozialreform (ZSR) 1978, S. 219 ff. 
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chung und Völkerrecht") und Bleckmann („Die Rechtsvergleichung im Euro
päischen Gemeinschaftsrecht") lieferten in ihren Beiträgen gleichsam eine Art 
„Allgemeiner Teil" zu der grundsätzlichen Problematik des Zusammenhangs 
zwischen Rechtsvergleichung und Völkerrecht bzw. supranationalem Recht. 
Schregle („Internationale Sozialrechtsvergleichung in der normenschaffenden 
Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation"), Nagel („Sozialrechtsver
gleich im Aufgabenbereich des Europarates (insbesondere bei der Gestaltung 
und Anwendung von Konventionen)") und Schuh („Die Bedeutung der 
Rechtsvergleichung für die Gestaltung und Anwendung zwischenstaatlicher 
Sozialversicherungsabkommen") behandelten konkret das Verhältnis von 
Sozialrechtsvergleichung und internationalem Recht (Völkerrecht), während 
sich Pipkorn und Kaupper bei der Behandlung des Themas „Die Bedeutung der 
Rechtsvergleichung für die Harmonisierung sozialrechtlicher Normen in den 
Europäischen Gemeinschaften" mit der Rolle der Rechtsvergleichung bei der 
Gewinnung supranationalen Rechts befaßten (78.24). Mit diesem Colloquium 
wurde also der Versuch unternommen, in die Sozialrechtsvergleichung das 
internationale Recht - hier im Sinne von Völkerrecht, nicht von Kollisionsrecht 
verstanden - einzubeziehen. Dies geschah aus der Überlegung heraus, daß die 
nationalen Rechtsordnungen vom internationalen (und supranationalen) Recht 
Vorgaben erhalten, die für den Vergleich dieser Rechtsordnungen von Bedeu
tung sind, weil sie den Grad ihrer Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit mitbestimmen 
- ja sogar, will man die nicht unumstrittenen Figuren des „Rechtsstils" oder der 
„Rechtsfamilie" auf das Sozialrecht übertragen - „stil" - oder „rechtsfamilien"-
bildend wirken mögen. 
Das letzte Colloquium der Projektgruppe stellte einen ersten Versuch dar, 
Rechtsvergleichung und interdisziplinäre Zusammenarbeit an einem bestimmten 
Problem zu erproben. Es hatte „Die Rolle des Beitrags in der sozialen Sicherung" 
zum Gegenstand (80.6). Maßgebend für die Wahl dieses Themas war die aus der 
früheren rechtsvergleichenden Arbeit gewonnene Erkenntnis, daß die Systeme 
der sozialen Sicherheit in ihrem personellen und sachlichen Anwendungsbereich, 
d. h. in bezug auf den erfaßten Personenkreis und die abgedeckten Risiken, 
einander weitgehend ähneln, sich jedoch in der Finanzierung zum Teil sehr stark 
unterscheiden. Die Frage, worauf diese Unterschiede zurückzuführen sind und 
welche Bedeutung sie für die Gestalt der sozialen Sicherungssysteme - und hier 
insbesondere für die beitragsabhängigen Systeme (Sozialversicherungssysteme) 
- haben, schien insbesondere im Hinblick auf die „Zukunft der sozialen 
Sicherheit" eine intensive Erörterung wert zu sein, zumal ja in der Bundesrepu
blik Deutschland22, aber auch im Ausland (79.10), in zunehmendem Maße neue 
Finanzierungsweisen der sozialen Sicherheit, die den Beitrag zwar nicht ersetzen, 
aber modifizieren sollen, diskutiert werden. Die Rolle des Beitrags wurde in vier 
Landesberichten für die Bundesrepublik Deutschland (Rüfner), die Deutsche 

22 Vgl. zur Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland z. B. Rudolf Kolb, Bemessung des 
Arbeitgeberanteils in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Kapitaleinsatz bzw. der 
Wertschöpfung, in: DRV 1980, S. 1 ff.; Josef Isensee, der Sozialversicherungsbeitrag des 
Arbeitgebers in der Finanzordnung des Grundgesetzes - Zur Verfassungsmäßigkeit eines 
„Maschinenbeitrags" - in: DRV 1980, S. 145 ff. 
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Demokratische Republik (Mampel), Großbritannien (Fulbrook) und Italien 
(Sandulli) untersucht und in einem Generalbericht (Bley) rechtsvergleichend 
analysiert. Durch kurze „Statements" für eine Reihe anderer Länder (Benelux-
staaten, Frankreich, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien) wurde dieser rechts
vergleichende Teil des Colloquiums ergänzt. Interdisziplinär wurde die Proble
matik dann aus dem Blickwinkel der Versicherungswissenschaften (Heubeck), 
der Wissenschaft von der Sozialpolitik (Schäfer), der Soziologie (Braun), der 
Wirtschaftswissenschaften (Hedtkamp) sowie schließlich des Verfassungsrechts 
(Isensee) beleuchtet. In diesem interdisziplinären Gespräch wurde der Versuch 
unternommen, die nationalen Lösungen für die Finanzierungsproblematik - in 
der Kurzformel: »Die Rolle des Beitrags" - zu erklären und zu bewerten. Vom 
gemeinsamen vorrechtlichen Problem aus, das „vergleichsfähig" formuliert 
wurde, wurden die jeweiligen nationalen Lösungen „abgefragt" und miteinander 
verglichen, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet wur
den. Um diese verschiedenen Lösungen auch zu „verstehen", wurden sie in ihren 
ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Zusammenhängen 
beleuchtet und interpretiert. 

3.3.4. Sozialrechtsvergleich und Sozialrechtsgeschichte 
Zwei Gründe legen nahe, der sozialrechtsvergleichenden Arbeit die sozialrechts-
geschichtliche Arbeit zur Seite zu stellen. Der eine Grund ist der, daß auch 
sozialrechtsgeschichtliche Arbeit vergleicht, nämlich das Sozialrecht verschiede
ner historischer Etappen. Der andere Grund ist, daß Sozialrecht, stetem Wandel 
ausgesetzt, in einem dynamischen Sinn stets ein historisches Phänomen ist. Die 
Frage nach den „Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von Sozial
versicherung" bildete deshalb das Thema des dritten Colloquiums der Projekt
gruppe, das im Jahre 1978 stattfand und als erste Stufe des Gesamtvorhabens zur 
Hundertjahrfeier der Kaiserlichen Botschaft konzipiert war23. Das Colloquium 
war einmal mehr so angelegt, daß Wissenschaftler und Praktiker unterschiedli
cher Nationalität und fachlicher Disziplin eine sozialrechtliche - diesmal 
sozialrechtsgeschichtliche - Thematik diskutierten. Die sozialpolitischen Bedin
gungen und sozialpolitischen Konzeptionen und Kräfte, die bei der Sozialgesetz
gebung des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine Rolle spielten, wurden von 
Gruner aus sozialgeschichtlicher, Fischer aus wirtschaftshistorischer, Lenoir aus 
soziologischer, Kaim-Caudle aus sozialpolitischer (Social Administration), 
Benöhr und Ogus aus rechtsgeschichtlicher sowie schließlich Stolleis aus verf as-
sungs- und verwaltungsgeschichtlicher Sicht behandelt. Maurer zeigte die 
Zusammenhänge zwischen der Entstehung von Sozialversicherung und der 
Entwicklung von Privatversicherung auf und Alber stellte die Ergebnisse einer 
Reihe empirischer Analysen der Entwicklung sozialer Sicherungssysteme dar 
(79.1). Die auf dem Colloquium erstatteten Referate konnten trotz aller 
Ausführlichkeit nicht auf sämtliche Hypothesen zur Entstehung der Sozialversi
cherung eingehen. In einer gesonderten Untersuchung wurden deshalb diese 
Hypothesen zusammengestellt (79.12). Als Ergebnis mag festgehalten werden, 

23 Vgl. Reinhard Wieczorek, Tagungsbericht: Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung 
der Sozialversicherung, in VSSR 7 (1979), S. 255 ff. 
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daß es die Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung von Sozialversi
cherung nicht gibt. Vielmehr hat diese Zwischenbilanz deutlich gemacht, wie 
vielfältig die Faktoren sind, die für Entstehung und Entwicklung von Sozialver
sicherung eine Rolle gespielt haben. Sie hat zugleich das Feld abgesteckt, auf 
dessen Hintergrund Gegenwart und Zukunft der Sozialversicherung auf dem 
internationalen Colloquium, das anläßlich der Hundertjahrfeier der Kaiserlichen 
Botschaft im November 1981 stattfinden wird, diskutiert werden muß. Um dieses 
Colloquium vorzubereiten, wurde in ausführlichen Landesberichten die Ent
wicklung der Sozialversicherung von der „Bismarck-Zeit" bis heute für Deutsch
land (Zöllner), Frankreich (Saint-Jours), Großbritannien (Ogus), Österreich 
(Hofmeister) und die Schweiz (Maurer) nachgezeichnet24. 

3.4. Internationales und supranationales Sozialrecht 
Die Bezeichnung „internationales Sozialrecht" im Namen der Projektgruppe 
und des Instituts verweist zum einen auf das „Internationale Sozialrecht" als 
Gegenstück etwa zum „Internationalen Privatrecht", d. h. auf das Sozialrecht, 
das Tatbestände mit Auslandsberührung regelt und sich als Konflikts- bzw. 
Kollisionsrecht mit der Begegnung verschiedener nationaler Rechte bei solchen 
Sachverhalten befaßt, welche Bezüge zu mehreren nationalen Rechtsordnungen 
aufweisen. In einem anderen Sinne wird „internationales Sozialrecht" allerdings 
auch für das Sozialrecht verwandt, das seiner Natur nach Völkerrecht (wofür man 
im Ausland gleichfalls den Begriff „international" verwendet: international law, 
droit international, derecho internacional, diritto internazionale) ist. In diesem 
Sinne zählt man zum „internationalen Sozialrecht" auch alles Sozialrecht, das 
durch völkerrechtliche Instrumente (zwischenstaatliche Abkommen, supranatio
nale Rechtssetzung, Internationale Organisationen) geschaffen wird. 
Beide Begriffe des internationalen Sozialrechts verhalten sich zueinander wie 
sich überschneidende Kreise: Kollisionsrecht kann in völkerrechtlichen Instru
menten geregelt sein, aber auch in nationalem Recht; Völkerrecht kann 
Kollisionsrecht zum Gegenstand haben, aber auch ganz andere sozialrechtliche 
Gegenstände. 
Die Projektgruppe konnte sich dem Sozial-Kollisionsrecht nur ganz am Rande 
widmen. Dem Sozial-Völkerrecht dagegen hat sie mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt, so insbesondere im Rahmen einer in Arbeit befindlichen Untersu
chung über die sozialpolitischen und sozialrechtlichen Aktivitäten in den 
Vereinten Nationen25. 
Eine erhebliche Rolle spielte das Sozial-Völkerrecht auch in dem Colloquium 
über „Sozialrechtsvergleichung im Bezugsrahmen internationalen und suprana
tionalen Rechts" (s. o. 3.3.3). 
Vom internationalen Sozialrecht im Sinne von Sozial-Völkerrecht unterscheidet 
sich das supranationale Sozialrecht der Europäischen Gemeinschaften durch den 

24 Ein Jahrhundert Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbri
tannien, Österreich und der Schweiz (Hg.: Peter A. Köhler/Hans F. Zacher) Berlin (erscheint 
1981). 

25 Peter A. Köhler, Sozialpolitische und sozialrechtliche Aktivitäten in den Vereinten Nationen 
(Dissertation in Vorbereitung). 
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besonderen, staatsähnlichen Charakter dieser Organisationen. Das supranatio
nale Sozialrecht wurde von vornherein in die Arbeitsschwerpunkte einbezogen. 
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu sozialrechtlichen Fragen 
wird in dem von Georg Wannagat herausgegebenen Jahrbuch des Sozialrechts 
der Gegenwart laufend dargestellt und kommentiert (79.24, 80.14). 
Mit den für Sozialrecht zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften ist 
es denn auch zu einer vielfältigen Kooperation gekommen (nur ein Beispiel: 
80.9). Auf völkerrechtlicher Ebene gilt entsprechendes vor allem für den 
Europarat (78.29, 79.13; s. auch 77.4) sowie für die Internationale Arbeitsor
ganisation. Auf der Ebene der „nicht-gouvernementalen" Organisationen ist es 
gelungen, mit der Internationalen Vereinigung für soziale Sicherheit und mit dem 
International Council on Social Weifare institutionelle Kontakte zu knüpfen 
(79.26, 79.31, 81.3). Die Internationale Gesellschaft für das Recht der Arbeit 
und der sozialen Sicherheit richtete 1978 ihren 9. Internationalen Kongreß in 
München aus (79.16). Die Projektgruppe hat daran maßgeblich mitgewirkt. 
Erwähnt sei schließlich die laufende Mitarbeit von Mitgliedern der Projektgrup
pe im Europäischen Institut für Soziale Sicherheit (Leuven) (78.12, 79.17). 

C. Ausblick: Das Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Sozialrecht 

Seit der Umwandlung der Projektgruppe in ein Max-Planck-Institut konnten nur 
wenige neue Akzente gesetzt werden. Dazu gehört, daß die Arbeiten zum 
Sozialrecht der Entwicklungsländer durch einen neuen Mitarbeiter intensiviert 
werden. Dazu gehören neue Ansätze zur Aufnahme der Arbeiten am interna
tionalen Sozialrecht (s. ο. Β 3.4). Dazu gehört auch, daß neue Themen (Die 
faktische Ehe im Sozialrecht) aufgenommen werden und neue Länder in das 
Blickfeld rücken. Weithin aber besteht noch das - objektive und subjektive -
Bedürfnis, Ansätze aus der Projektgruppen-Zeit zum gültigen Abschluß zu 
bringen. Vor allem aber leidet die Neukonzeption der Arbeiten des Instituts 
daran, daß ihm eine verläßliche Personalplanung bisher versagt geblieben ist. 
Schon als aus der Projektgruppe ein Institut wurde, sollten auch die Stellen - vor 
allem für wissenschaftliche Mitarbeiter - vermehrt werden. Die Stellenmehrung 
blieb aus. Für 1981 war eine weitere Stellenmehrung vorgesehen. Über sie ist bis 
heute (Frühjahr 1981) noch nicht entschieden. So fing die Projektgruppe 1976 
mit fünf Wissenschaftler-Stellen an. Und sie arbeitet heute noch mit fünf 
Wissenschaftler-Stellen26. 
Das Institut hat einen Fachbeirat11, dessen Aufgabe es ist, die Forschungstätigkeit 

26 Folgende Mitarbeiter sind gegenwärtig als wissenschaftliche Referenten am Institut beschäftigt: 
Dr. Maximilian Fuchs, Dr. Gerhard Igl, Peter A. Köhler, Dr. Bernd Schulte, Thomas 
Simons. 
Zacher. 

27 Dem Fachbeirat des Instituts gehören die bisherigen Mitglieder des Fachbeirats der Projekt
gruppe an; neu hinzugekommen ist Prof. Rudolf Bernhardt (Heidelberg). Vorsitzender des 
Fachbeirats ist Prof. Dr. Georg Wannagat, sein Stellvertreter ist Prof. Dr. Helmut Mein
hold. 
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des Instituts zu bewerten und jährlich dem Präsidenten Bericht zu erstatten (vgl. 
H.2.). Darüber hinaus hat das Institut ein Kuratorium2*, in dem Mitglieder aus 
besonders an der Institutsarbeit interessierten Fachkreisen vertreten sind. 
Aufgabe des Kuratoriums ist es, das Institut beratend zu unterstützen. 
Zu den Zukunftsvorstellungen des Instituts gehört die intensivere Zuwendung 
zum internationalen Sozialrecht im Sinne des Sozial-Kollisionsrechts, die 
Möglichkeit, die skandinavischen Länder und vielleicht auch die U S A und Japan 
einzubeziehen, die Intensivierung der Entwicklungsländer-Arbeit, die Wieder
aufnahme des Sozialrechts der sozialistischen Staaten (die seit dem Ausscheiden 
des zuständigen Referenten unbetreut bleiben), und vieles andere mehr. Ob 
diese Vorstellungen verwirklicht werden können, hängt freilich nicht nur von der 
Bewilligung der Stellen ab. Ob z. B. die skandinavischen Länder, die sozialisti
schen Länder oder Japan betreut werden können, hängt nicht zuletzt davon ab, 
ob sich Wissenschaftler finden, die neben allen anderen notwendigen Talenten 
auch noch die Kenntnis der einschlägigen Sprachen mitbringen. 
Insgesamt ist daran gedacht, das Institut auf elf Wissenschaftler (den Direktor 
eingeschlossen) auszubauen. Wann diese Zahl erreicht sein wird, läßt sich nicht 
absehen. Das Institut wird auch nach dem vollen Ausbau das kleinste unter den 
juristischen Max-Planck-Instituten sein. Es wird auch weiterhin nur selektive, 
exemplarische Arbeit leisten können. Diese Konzeption beruht vor allem auf der 
Negation der Alternative: ein Institut, welches das Sozialrecht aller Staaten der 
Erde bearbeitet, ist praktisch nicht möglich. Nicht zuletzt würde es daran 
scheitern, daß Sozialrecht und die tatsächlichen gesellschaftlichen und ökonomi
schen Verhältnisse, auf die es reagiert und in die es hineinwirkt, sich permanent 
ändern. Das Vorhaben, das Sozialrecht aller Staaten der Erde laufend in einem 
Institut „abzubilden", müßte deshalb voraussetzen, daß die personelle und 
kommunikative Kapazität geschaffen wird, sowohl das Sozialrecht als auch die 
sozialen Verhältnisse aller Staaten der Erde permanent zu verfolgen. Daran kann 
vernünftigerweise nicht gedacht werden. Muß man darauf aber verzichten, so ist 
die sinnvolle Alternative ein Institut, das selektive und exemplarische Arbeit 
betreibt und auf diese Weise zentrale Erfahrungen auf dem Gebiet des 
internationalen, supranationalen und ausländischen Sozialrechts sowie der 
Sozialrechtsvergleichung gewinnt. Die derart erworbene Kompetenz und Erfah
rung kann so laufend ausgewählten Sachproblemen zugewandt werden. Die 
Auswahl wird in erster Linie davon geleitet, welchen Ertrag eine Arbeit nicht nur 
für das angegangene konkrete Problem, sondern auch für weitere Probleme 
erbringt. Ein wichtiges Anliegen des Instituts muß es ferner sein, umfassend 
interdisziplinäre Kooperation zu betreiben. Diese Kooperation muß sich - wie 
schon angedeutet - auf die verschiedenen, das Sozialrecht berührenden juristi
schen Disziplinen, aber auch auf die verschiedensten Bereiche der (nicht
juristischen) Sozial- und Human Wissenschaften erstrecken. In Grenzen wird man 
in Zukunft - beim weiteren personellen Ausbau - daran denken können, die 
interdisziplinäre Kooperation auch im Institut zu personalisieren. Sehr viel 

28 Dem Kuratorium des Instituts gehören außer sämtlichen Mitgliedern des Fachbeirats folgende 
Personen an: Dr. Leo Crijns (Brüssel), Dr. Werner Doetsch (Köln), Otto Fichtner (Duisburg), 
Gerd Muhr (Düsseldorf), Vladimir Rys (Genf). Vorsitzender des Kuratoriums ist Prof. Dr. 
Georg Wannagat, stellvertretender Vorsitzender ist Prof. Helmut Meinhold. 
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wichtiger wird jedoch immer die interdisziplinäre Offenheit und Kooperation 
nach außen bleiben. Wie der Name Sozial recht sagt, wird das Institut also im Kern 
auch in Zukunft ein juristisches Institut sein. Nur wird es vermutlich mehr als alle 
anderen juristischen Max-Planck-Institute von dem Gesetz der interdisziplinären 
Kooperation beherrscht sein müssen. Die Projektgruppe hat zu zeigen versucht, 
daß dieser Ansatz ebenso ernst gemeint wie realistisch ist. 
Das Institut wird auch - wie die Projektgruppe - darauf bedacht sein müssen, in 
einem laufenden Austausch mit den verschiedenen Praxisfeldern (der rechtspo
litischen Praxis, der rechtsanwendenden Praxis und der ,,Betroffenheit"-Praxis) 
zu bleiben. Einen Dienst wird das Institut der Praxis aber nur ganz begrenzt 
leisten können: Erteilung von Auskünften und die Erstattung von Gutachten. 
Die Erteilung von Auskünften ist jedenfalls dadurch begrenzt, daß das Institut 
immer nur einen engen Kreis von Ländern betreuen kann. Die Erstattung von 
Gutachten darf nicht dazu führen, das Institut unter das Gesetz der Gutachtens-
Nachfrage zu stellen. Natürlich wird gerade insofern eine dauernde Balance 
notwendig sein. Auf der einen Seite entspricht es der sozialrechts-politischen 
Verantwortung des Instituts, seine Kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst 
des Sozialrechts dort zu stellen, wo Gesetzesvorhaben und grundlegende 
richterliche Entscheidungen durch eine Expertise gefördert werden können. Auf 
der anderen Seite aber werden gerade diese Kenntnisse und Erfahrungen 
einseitig entwickelt, wenn sie nicht einer elementaren Konzeption, sondern dem 
aktuellen Interesse von politischen Kräften, Verbänden, Unternehmen usw. 
folgen. Die Distanz zur Aktualität ist ein notwendiges Reservoir für die 
Fähigkeit, zum Aktuellen Gültiges zu sagen. Dies steht in einem Spannungsver
hältnis zu der Selbstverständlichkeit, daß der Dienst, den das Institut der 
Gesellschaft zu leisten hat, letztlich natürlich ein aktueller sein soll. 
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